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  Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG 

(Stand: Dezember 2019)  

 

Vorstand und Aufsichtsrat der Schweizer Electronic AG (nachfolgend auch die "Gesell-

schaft") geben die nachfolgende Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG in Bezug auf die 

Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" ab 

und werden für deren Veröffentlichung auf der Homepage der Gesellschaft Sorge tragen. 

Vorstand und Aufsichtsrat der Schweizer Electronic AG haben die letzte Entsprechenserklä-

rung gemäß § 161 AktG im Dezember 2018 abgegeben. Die nachfolgende Erklärung bezieht 

sich auf die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex ("Kodex") in seiner 

Fassung vom 7. Februar 2017, die am 24. April 2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht und 

am 19. Mai 2017 berichtigt wurde. 

Vorstand und Aufsichtsrat der Schweizer Electronic AG erklären, dass seit Abgabe der letz-

ten Entsprechenserklärung im Dezember 2018 den Empfehlungen des Kodex mit folgenden 

Ausnahmen entsprochen wurde und wird: 

Kodex-Nr. 4.2.2: Der Kodex empfiehlt in Nr. 4.2.2 Abs. 2 Satz 3, dass der Aufsichtsrat 

bei der Festlegung der Gesamtvergütung der einzelnen Vorstands-

mitglieder das Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Vergütung des 

oberen Führungskreises und der Belegschaft insgesamt auch in der 

zeitlichen Entwicklung berücksichtigen soll. 

Dieser Empfehlung hat der Aufsichtsrat nicht vollumfänglich entspro-

chen. Der Aufsichtsrat hat bei Abschluss der Vorstandsdienstverträge 

zwar in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Aktiengesetzes da-

für Sorge getragen, dass die den Vorstandsmitgliedern gewährten 

Gesamtbezüge die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe 

übersteigen. Soweit allerdings der Kodex diese bereits nach dem Ak-

tiengesetz erforderliche Überprüfung einer vertikalen Angemessen-

heit der Vorstandsvergütung konkretisiert und die für den Vergleich 

maßgeblichen Vergleichsgruppen sowie den zeitlichen Maßstab des 

Vergleichs näher definiert, wird insoweit eine Abweichung erklärt.  

Der Aufsichtsrat hält die Anforderungen der Empfehlung für zu unbe-

stimmt. Dem Aufsichtsrat fehlen insbesondere konkrete Anhaltspunk-

te dafür, wie er den oberen vom unteren Führungskreis und die rele-
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vante von der irrelevanten Belegschaft abgrenzen soll. Unklar ist au-

ßerdem, welcher Zeithorizont und welche Perspektive bei der "zeitli-

chen Entwicklung" zu berücksichtigen sind. Der Aufsichtsrat ist daher 

der Ansicht, dass die im Rahmen der Festlegung der Vorstandsver-

gütung schon bisher berücksichtigten Maßstäbe hinreichend sind, um 

eine angemessene Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder zu 

gewährleisten. 

Kodex-Nr. 4.2.3: Der Kodex empfiehlt in Nr. 4.2.3 Abs. 2 Satz 8, dass hinsichtlich der 

variablen Vergütungsteile eine nachträgliche Änderung der Erfolgs-

ziele oder der Vergleichsparameter ausgeschlossen sein soll. 

Dieser Empfehlung wurde und wird nicht entsprochen. Die derzeit 

und künftig geltenden Vergütungsregelungen in den Vorstandsdienst-

verträgen sehen vor, dass der Aufsichtsrat im Fall außerordentlicher 

Entwicklungen auf Seiten der Gesellschaft (wie z.B. umwandlungs-

rechtliche Maßnahmen, Aktienrückkauf, Kapitalmaßnahmen, Erwerb 

und/oder Veräußerung von Unternehmen und Betrieben, Hebung stil-

ler Reserven), die einen erheblichen Einfluss auf die Erreichbarkeit 

der Zielwerte der vorgesehenen variablen Vergütung haben, berech-

tigt ist, die Vertragsbedingungen und sonstigen Parameter der variab-

len Vergütung einseitig anzupassen. Vorstand und Aufsichtsrat sind 

der Ansicht, dass eine solche Regelung sinnvoll und erforderlich ist, 

um die Auswirkungen solcher außerordentlichen Entwicklungen in 

angemessener Weise zu neutralisieren. 

Der Empfehlung in Kodex-Nr. 4.2.3 Abs. 4 Satz 1, beim Abschluss 

von Vorstandsverträgen darauf zu achten, dass Zahlungen an ein 

Vorstandsmitglied bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit 

einschließlich Nebenleistungen den Wert von zwei Jahresvergütun-

gen nicht überschreiten (Abfindungs-Cap) und nicht mehr als die 

Restlaufzeit des Anstellungsvertrags vergüten, wurde und wird nicht 

entsprochen. Die Dienstverträge der Vorstandsmitglieder der Schwei-

zer Electronic AG enthalten keine solche Regelung. Vorstand und 

Aufsichtsrat halten die Aufnahme einer solchen Regelung nicht für 

sinnvoll, denn selbst in diesem Fall könnte ein Vorstandsmitglied sei-

ne Zustimmung zur Beendigung der Vorstandstätigkeit verweigern 

und auf Auszahlung seiner restlichen Ansprüche aus dem Vorstands-

dienstvertrag bestehen. Wir sind zudem der Überzeugung, dass der 

Aufsichtsrat bei Verhandlungen mit vorzeitig ausscheidenden Vor-

standsmitgliedern das Unternehmensinteresse hinreichend berück-

sichtigen und keine unangemessenen Abfindungen gewähren wird. 
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Damit wird gleichzeitig der Empfehlung in Kodex-Nr. 4.2.3 Abs. 4 

Satz 3 (Berechnung des Abfindungs-Caps) nicht entsprochen. 

In Kodex-Nr. 4.2.3 Abs. 5 wird empfohlen, dass eine Zusage für Leis-

tungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit 

infolge eines Kontrollwechsels (Change of Control) 150 % des Abfin-

dungs-Caps im Wert von zwei Jahresvergütungen (d.h. insgesamt 

drei Jahresvergütungen) nicht übersteigen soll.  

Die Vorstandsmitglieder haben im Fall der vorzeitigen Beendigung 

der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels einen dienstver-

traglichen Anspruch auf Zahlung einer Abgeltungs- und Abfindungs-

leistung, die auf drei Jahresvergütungen begrenzt ist, so dass der 

Empfehlung in Kodex-Nr. 4.2.3 Abs. 5 grundsätzlich entsprochen 

wird. Allerdings wird für die Berechnung der maßgeblichen Jahres-

vergütung nicht – wie im Kodex vorgesehen – auf die Gesamtvergü-

tung des abgelaufenen Geschäftsjahrs und gegebenenfalls auch auf 

die voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende Geschäftsjahr 

abgestellt. Vielmehr wird für die Berechnung auf den Durchschnitt der 

Gesamtvergütung der letzten drei Geschäftsjahre vor dem Ausschei-

den abgestellt. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass 

die Bemessung des Abfindungs-Caps auf Grundlage des Durch-

schnitts mehrerer Jahresvergütungen aussagekräftiger und ange-

messener ist, als hierfür auf die Gesamtvergütung nur des abgelau-

fenen und eventuell des laufenden Geschäftsjahrs abzustellen. Vor 

diesem Hintergrund wird vorsorglich eine teilweise Abweichung von 

Kodex-Nr. 4.2.3. Abs. 5 i.V.m. Nr. 4.2.3 Abs. 4 Satz 3 erklärt.  

Kodex-Nr. 5.1.2: In Kodex-Nr. 5.1.2 Abs. 2 Satz 3 wird empfohlen, eine Altersgrenze 

für Vorstandsmitglieder festzulegen. Dieser Empfehlung wurde und 

wird nicht entsprochen. Vorstand und Aufsichtsrat halten die generel-

le Festlegung einer Altersgrenze für Mitglieder des Vorstands nicht 

für sinnvoll. Maßgeblich sind vielmehr Kompetenz, Fachkenntnisse 

und Erfahrung, die unabhängig vom Alter zu bewerten sind. 

Kodex-Nr. 5.3.1, 

5.3.2 und 5.3.3: Es besteht weder der in Kodex-Nr. 5.3.2 empfohlene Prüfungsaus-

schuss noch der in Kodex-Nr. 5.3.3 empfohlene Nominierungsaus-

schuss des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat hält die Einrichtung dieser 

Ausschüsse für ein Unternehmen der Größe der Schweizer Electronic 

AG mit einem lediglich sechsköpfigen Aufsichtsrat nicht für sinnvoll 

bzw. erforderlich. Die für den Prüfungsausschuss und den Nominie-

rungsausschuss vorgesehenen Aufgaben sowie die sonstigen Aufga-
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ben des Aufsichtsrats können problemlos im Gesamtgremium behan-

delt werden, soweit sie nicht dem bestehenden Personal- und Fi-

nanzausschuss des Aufsichtsrats übertragen sind. 

Als einziger Ausschuss besteht der Personal- und Finanzausschuss 

des Aufsichtsrats. Vor dem Hintergrund der Unternehmensgröße und 

der Größe des Aufsichtsrats der Schweizer Electronic AG ist der Auf-

sichtsrat der Auffassung, dass die Einrichtung weiterer Ausschüsse 

nicht sinnvoll bzw. erforderlich ist.  

Mit der Einrichtung des Personal- und Finanzausschusses hat der 

Aufsichtsrat daher der Empfehlung in Kodex-Nr. 5.3.1 Satz 1 (Bildung 

von fachlich qualifizierten Ausschüssen abhängig von den spezifi-

schen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Mit-

glieder) genügt. Höchst vorsorglich wird jedoch eine Abweichung von 

dieser Kodex-Empfehlung erklärt. 

Kodex-Nr. 5.4.1: In Kodex-Nr. 5.4.1 Abs. 2 Satz 1, Alt. 1 und Satz 2 wird empfohlen, 

dass der Aufsichtsrat im Rahmen der Benennung der konkreten Ziele 

für seine Zusammensetzung u.a. eine festzulegende Altersgrenze für 

Mitglieder des Aufsichtsrats und eine Regelgrenze für die Zugehörig-

keitsdauer zum Aufsichtsrat angemessen berücksichtigen soll. Die-

sen Empfehlungen wurde und wird nicht entsprochen. Der Aufsichts-

rat hält die generelle Festlegung einer Altersgrenze für Mitglieder des 

Aufsichtsrats nicht für sinnvoll. Maßgeblich sind vielmehr Kompetenz, 

Fachkenntnis und Erfahrung, die unabhängig vom Alter zu bewerten 

sind. Der Aufsichtsrat hat deshalb bei der Benennung der konkreten 

Ziele für seine Zusammensetzung eine solche Altersgrenze nicht 

festgelegt. Auch die Festlegung einer Regelgrenze für die Zugehörig-

keitsdauer zum Aufsichtsrat hält der Aufsichtsrat nicht für zielführend. 

Gerade die von einer solchen Regelgrenze betroffenen Aufsichts-

ratsmitglieder verfügen über vertiefte Kenntnisse der Gesellschaft 

und langjährige Erfahrung, von denen die Gesellschaft profitiert. Über 

eine weitere Amtszeit soll daher immer im Einzelfall entschieden wer-

den. 

In Kodex-Nr. 5.4.1 Abs. 6 bis 8 wird empfohlen, dass der Aufsichtsrat 

bei seinen Wahlvorschlägen an die Hauptversammlung die persönli-

chen und geschäftlichen Beziehungen eines jeden Kandidaten zum 

Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich 

an der Gesellschaft beteiligten Aktionär offenlegen soll. Dieser Emp-

fehlung wurde und wird nicht entsprochen, da die Anforderungen des 

Kodex an die Berichtspflicht nach Auffassung des Aufsichtsrats un-
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bestimmt und in ihrer Abgrenzung unklar sind. Vor diesem Hinter-

grund wird eine entsprechende Berichterstattung nicht für sinnvoll er-

achtet. 

Kodex-Nr. 5.4.6: Nach der Kodex-Empfehlung in Nr. 5.4.6 Abs. 2 Satz 2 soll eine den 

Aufsichtsratsmitgliedern zugesagte erfolgsorientierte Vergütung auf 

eine nachhaltige Unternehmensentwicklung ausgerichtet sein. Dieser 

Empfehlung wurde und wird nicht entsprochen, da die den Aufsichts-

ratsmitgliedern zugesagte erfolgsorientierte Vergütung an die für das 

jeweilige Geschäftsjahr ausgeschüttete Dividende anknüpft. Vorstand 

und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass mit der Anknüpfung der 

erfolgsorientierten Vergütung an die Dividende die Verantwortung des 

Aufsichtsrats für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung ange-

messen zum Ausdruck kommt und dass von der bestehenden Vergü-

tungsregelung ein ausreichender Anreiz für die Aufsichtsratsmitglie-

der ausgeht, ihre Amtsausübung auf eine langfristig orientierte, er-

folgreiche Entwicklung des Unternehmens auszurichten. 

Kodex-Nr. 7.1.2: In Kodex-Nr. 7.1.2 Satz 3, 1. Halbsatz wird empfohlen, dass der Kon-

zernabschluss und der Konzernlagebericht binnen 90 Tagen nach 

Geschäftsjahresende öffentlich zugänglich sein sollen. 

 Dieser Empfehlung wurde und wird nicht entsprochen. Die Einhaltung 

der Frist von 90 Tagen ist aufgrund des zeitlichen Aufwands, der mit 

der Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht ver-

bunden ist, nicht möglich. Der Konzernabschluss und Konzernlagebe-

richt wurden und werden aber innerhalb der gesetzlichen Frist offen-

gelegt. 

 

Schramberg, im Dezember 2019 

Schweizer Electronic AG 

Der Vorstand        Der Aufsichtsrat 

 

Dr. Rolf Merte       Christoph Schweizer 

Vorstandsvorsitzender      Vorsitzender des Aufsichtsrats 


